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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Sport

Ende März 2021 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zu den Finanzhilfen an
Sportanlagen von nationaler Bedeutung im Rahmen des nationalen
Sportanlagenkonzepts 5 (NASAK 5). Diese gründet auf dem Bericht eines Postulats
Hêche (sp, JU; Po. 16.4085). Der Botschaft ist zu entnehmen, dass sich zwar die
Finanzhilfe aufbauend auf den Vorläuferkonzepten NASAK 1–4 als effektives
Sportförderungsmittel erwiesen habe, dass aber nach wie vor quantitative und
qualitative Schwachstellen existierten. Mit den NASAK-Verpflichtungskrediten
2022–2027 soll nun die kontinuierliche Weiterführung des Programms gewährleistet
werden; dabei werde neben einer Modernisierung der bestehenden NASAK-
Infrastrukturen auch die Einrichtung neuer Sportanlagen beabsichtigt. Der Bund
unterstütze letzteres Vorhaben in den verschiedenen Landesregionen. So seien
Beiträge an drei grössere Neubauten in den Kantonen St. Gallen und Tessin vorgesehen.
Durch den Um- und Neubau von Sportstätten – die für Ausbildung, Training oder
Wettkampf konzipiert seien – sollen die notwendigen infrastrukturellen
Voraussetzungen für die Entwicklung des Schweizer Spitzensports geschaffen werden.
Zu den Sportarten, deren Projekte in Genuss von Bundesbeiträge kämen, gehörten
verschiedene Ballsportarten wie auch der Wasser-, Eis-, Schwimm- und Schneesport.
Damit Finanzhilfen gesprochen würden, müssten die gesetzlichen
Subventionsvoraussetzungen wie zum Beispiel die Einhaltung der Ethik-Charta des
Sports erfüllt werden. Insgesamt werde im Zusammenhang mit den NASAK-Finanzhilfen
ein Investitionsvolumen von CHF 900 Mio. erwartet. Von der «bedürfnisgerechte[n]
Weiterführung des NASAK» verspreche man sich die fortbestehende
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Gastgeberin von Sportveranstaltungen
internationaler Natur.
Der Bundesrat verzichtete auf ein Vernehmlassungsverfahren, da das Programm für den
Bund nicht mit wesentlichen politischen, finanziellen, wirtschaftlichen, ökologischen,
sozialen oder kulturellen Auswirkungen verbunden sei und die Kantone frei über eine
allfällige finanzielle Unterstützung und deren Umfang entscheiden könnten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.03.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat mit einer Vorlage des
Bundesrates zu den Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung im
Zusammenhang mit NASAK 5. Hannes Germann (svp, SH) erklärte für die WBK-SR, dass
diese das Bundesratsgeschäft befürworte und daher auch einstimmig verabschiedet
habe. Die Kommission wolle allerdings drei Ergänzungen betreffend Kredite für eine
Schwimmhalle in Bern, eine Unihockeyhalle in Schiers und ein Sportzentrum in
Kerenzerberg vornehmen und den finanziellen Rahmen für weitere Sportanlagen von
CHF 7.67 Mio. auf CHF 15 Mio. erhöhen. Dadurch würde sich der Gesamtbetrag der
Finanzhilfen anstelle der vom Bundesrat vorgesehenen CHF 67 Mio. auf CHF 79.8 Mio.
belaufen. Einstimmig sprach sich das Stöckli für die drei Projektkredite respektive mit 9
zu 1 Stimmen für die Erhöhung des Gesamtbetrages aus. Einen Minderheitsantrag Stark
(svp, TG), welcher darauf abzielte, dass Gelder, die für nicht-realisierte Projekte
vorgesehen waren, lediglich für Alternativprojekte «mit derselben Zweckbestimmung»,
nicht aber – wie von der Kommissionsmerhheit beabsichtigt – für Projekte, die einen
anderen Zweck verfolgten, aufgewendet werden könnten, lehnte der Ständerat mit 30
zu 10 Stimmen ab. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den bundesrätlichen
Entwurf einstimmig an. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

1) BBl, 2021 909
2) AB SR, 2021, S. 951 ff.
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